
Vorlage: Sportjugend Hessen, Landessportbund Hessen, Juni  2017  
 

Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
(gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz) 

 

 

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise: 

 Die Bestätigung wird vom betreffenden Übungsleiter/Trainer und von zwei 

Vorstandsmitgliedern    (4-Augen-Prinzip) in doppelter Ausfertigung unterzeichnet. 

 Ein Exemplar wird vom Vorstand archiviert, ein Exemplar bekommt der 

Trainer/Übungsleiter. Das erweiterte Führungszeugnis an sich wird durch den Vorstand 

nur eingesehen und verbleibt beim Trainer/Übungsleiter, der es bei seinen Akten 

aufbewahrt oder auch vernichten kann. Es wird keine Kopie des erweiterten 

Führungszeugnisses für den Verein angefertigt. 

 Die Führungszeugnis-Abfrage sollte spätestens nach 5 Jahren erneut erfolgen. 

 

 

 

 

Frau/Herr…………………………………………………………., geb. am……………………,  legt dem 

Verein ……………………………………………………am………………………das erweiterte Führungs-

zeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG), ausgestellt am …………………………, vor. 

Er/Sie willigt ein, dass der Verein diese Bestätigung archiviert. 

_____________ _____________________________ 

(Datum)  (Unterschrift des Trainers/Übungsleiters) 

 

Hiermit bestätigen wir, dass uns das oben genannte erweiterte Führungszeugnis zu Einsicht vorgelegt 

wurde. Wir versichern die Angaben vertraulich zu behandeln und diese Bestätigung nach Beendigung 

der Tätigkeit des Trainers/Übungsleiters zeitnah zu vernichten. 

 
____________ ____________________________ ________________________________ 

(Datum) (Unterschriften von zwei Vertretern des Vorstands; davon einer des  

  geschäftsführenden Vorstands) 


